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Aus dem Institut für Rechtsmedizin der Universität München 
(Direktor: Prof. Dr. med. W. Eisenmenger) 

Vorsätzliche Tötung mit Vortäuschen eines Arbeitsunfalles*) 
Von 

Dr. med. Peter Betz und Professor Dr. med. Wolfgang Eisenmenger 
(Mit 2 Abbildungen) 

I . E i n l e i t u n g 

Die Aufklärung verdeckter bzw. unen tdeck t gebliebener Tötungs
delikte durch die Obdukt ion zählt zu den anspruchsvolls ten Aufga
ben rechtsmedizinischer Tätigkeit. Durch die Klärung derartiger 
Fälle wird nicht n u r die Rechtssicherhei t gewahrt , sondern auch die 
Bedeutung und Notwendigkei t der gerichtlichen Sektion unterstri
chen. 

Im wesent l ichen beschränken sich Art u n d Weise der Verdeckung 
auf 4 Grundprinzipien, nämlich die Beseit igung der Leiche, das 
Vortäuschen eines natürlichen Todes, eines Suizides oder eines 
Unfalles, wobei in letzterem Fall nicht selten eine Bestrafung wegen 
fahrlässiger Tötung riskiert bzw. akzeptiert wird. 

Gerade das Vortäuschen eines Unfalles aber ist - was die krimina
listische Nachweisbarkei t betrifft - äußerst problematisch, da 
absichtliche oder zufällige Beibr ingung eines Traumas - gerade 
wenn keine Zeugenaussagen über den Ablauf des Geschehens vorlie
gen - allein aus d e m morphologischen Befund nur schwer zu diffe
renzieren sind. Anhand des im folgenden berichteten Falles eines 
vermeintl ichen Arbeitsunfalles soll gezeigt werden, daß dies den
noch erfolgreich geschehen kann. 

*) Auszugsweise vorgetragen auf dem Symposium zum 65. Geburtstag von Professor Dr. sc. med. 
Wolfgang Dürwald in Leipzig 1989 und diesem gewidmet. 
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I L K a s u i s t i k 

Im Mai 1988 wurde die Polizei von einem tödlichen Arbeitsunfall 
auf einer U-Bahn-Baustelle unterrichtet . Die dort tätigen Arbeiter 
erklärten, daß der 55jährige Schachtmeis ter von Erdreich erdrückt 
worden sei, genauere Einzelheiten wollte jedoch keiner gesehen 
haben. 

Man habe den Mann sofort freigegraben, dieser sei aber bereits tot gewesen. Mögli
cherweise sei er vom Greifarm eines Baggers getroffen worden, da der Schutzhelm des 
Toten, den dieser immer getragen habe, neben der Grube gelegen sei und eine Eindellung 
aufgewiesen habe. Außerdem habe man beobachtet, wie der Baggerführer aufgeregt 
davongelaufen sei. 

Noch während der Ermi t t lungen vor Ort kam der Baggerführer 
zurück und gab an, den Toten unbeabsicht igt mit der Baggerschaufel 
am Helm getroffen zu haben. Vor Schreck habe er die Schaufel über 
dem Leblosen geöffnet, so daß dieser mit Erde bedeckt worden sei. 

Die Gewerbeaufsicht wurde verständigt und der Fall zunächst als 
tödlicher Arbeitsunfall bearbeitet . 

Vor der Obdukt ion meldete sich aber eine Zeugin, die berichtete, 
von ihrem Auto aus gesehen zu haben, wie ein Mann aus einer 
Baggerschaufel herausgehangen habe. Diese Aussage wurde von den 
Ermi t t lungsbeamten zunächst sehr skept isch beurteilt , konnte 
jedoch durch die Obdukt ion vollauf bestätigt werden. Diese 
erbrachte im wesent l ichen folgende Befunde: 

5 kanalartige, wie durch geformte halbscharfe Gewalt entstandene Verletzungen im 
hohen Scheitelbereich, in der Nackenmitte (Abb. 1), an der rechten seitlichen Halspartie 

Abb. 1: Kanalartige, durch einen Zahn der Baggerschaufel hervorgerufene Weich-
teilaufreißung im Bereich der Nackenmitte 



Abb. 2: Perforationsverletzung am Schädeldach mit umgebendem Bruchsystem 
und der rechten seitlichen Brustkorbwand sowie in der linken Schläfen-Ohr-Region, 
massive Schädeldach- und -basisbrüche mit kanalartiger Zertrümmerung von Großhirn
anteilen und Teilabrissen von Hirngrundschlagadern (siehe Abb. 2), Teilabtrennung der 
Halswirbelsäule, Taschenbildungen mit massiven Unterblutungen der Rückenweich
teile über beiden Hüftregionen, 
Brüche beider Schulterblätter und aller Rippen, vollständige Zertrümmerung des Bek-
kens, 
Leberrupturen, Ausblutungszustand der Leiche. 

Nach dem Obduktionsergebnis war der Tod an zentraler Lähmung bei offener 
Schädel-Hirn-Verletzung eingetreten. 

Die schwersten Perforationsverletzungen an Schädel, Hals und Brustkorb konnten 
nur durch die Zähne der Baggerschaufel erklärt werden und waren mit der Darstellung 
des Baggerführers ebensowenig zu vereinbaren wie die umschriebenen streifigen Zer
trümmerungszonen am Rücken, die durch eine Kiesbedeckung alleine keinesfalls her
vorgerufen worden sein konnten. 

Die spurenkundliche Untersuchung der Baggerschaufel erbrachte den Nachweis von 
Blut und Haaren des Getöteten. 

Der mit dem Obdukt ionsbefund konfrontierte Baggerfahrer 
gestand nun, daß er im Streit den Schachtmeis ter absichtlich durch 
eine Schwenkung der Baggerschaufel in die Grube geworfen habe. 
Anschließend habe er zweimal kurz hintereinander den 700 kg schwe
ren Greifer auf den Hüftbereich des Opfers fallen lassen, dieses dann 
mit der Schaufel gepackt und erneut in den Kanalschacht geworfen. 
Aus ca. 2 m Höhe habe er die geschlossene Schaufel nochmals auf den 
Mann fallen lassen und diesen daraufhin mit Kies bedeckt . 

Das Schwurger icht München verurteil te den Täter wegen Tot
schlags zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. 
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I I I . D i s k u s s i o n 

Das Verdecken von Tötungsdelikten durch wie auch immer gear
tete Manipulat ion wird, wenngleich relativ selten, immer wieder 
versucht. Die Klärung derartiger Fälle erfordert umfangreiche und 
sorgfältige Ermit t lungen sowie große Erfahrung. 

Das Ziel des Täters, die En tdeckung zu verhindern, kann hierbei 
prinzipiell auf 4 verschiedenen Wegen verfolgt werden: Zum einen 
besteht die Möglichkeit zu versuchen, die Leiche zu beseitigen und 
damit den Nachweis des Todes und insbesondere des nicht natürli
chen Todes von vorneherein zu verhindern. Neben einfachem Ver
graben des Opfers, Verbrennen, Auflösung in Säure oder Einbetonie
ren wird in diesem Zusammenhang auch die defensive Leichenzer
stückelung beobachte t (1, 2, 3, 6, 7, 12, 13). 

Weiterhin kann versucht werden, das Ableben des Opfers als 
natürlichen Tod erscheinen zu lassen, wobei an dieser Stelle beson
ders auf die Bedeu tung einer gründlichen und sorgfältigen Leichen
schau sowie der gerichtl ichen Sektion hinzuweisen ist (11). 

Nicht so selten k o m m t es vor, daß ein Tötungsdelikt als Suizid 
getarnt wird (5, 9, 14). 

Schließlich muß man daran denken, daß vorsätzliche Tötungen als 
Unfälle dargestellt werden. So finden sich in der Literatur beispiels
weise Berichte über vorgetäuschte Unfälle nach Tötung mit e inem 
Viehschußapparat (4), nach von fremder Hand beigebrachten Brand
verletzungen (8) sowie über Vortäuschung eines autoerot ischen 
Unfalles (9, 10). 

Die Aufdeckung der Vortäuschung unfallbedingter tödlicher Ver
letzungen ist gerade deshalb problematisch, weil die Differentialdia
gnose zwischen „zufällig oder gewollt" und damit die Voraussetzun
gen für die juris t ische Qualifikation „fahrlässig oder vorsätzlich" 
allein aus dem Obdukt ionsbefund u n d bei Fehlen objektiver Zeugen
aussagen über den Geschehensablauf i.d.R. nur sehr schwer zu 
stellen ist. Von entscheidender Bedeu tung ist hierbei, ob die Einlas
sung des mutmaßlichen Täters - soweit eine solche überhaupt 
existiert - mi t dem erhobenen Verletzungsbild in Einklang gebracht 
werden kann. Die Überführung des Täters wird - wie auch in d e m als 
„Baggermord" in die Münchener Just izgeschichte e ingegangenen 
vorl iegenden Fall - nu r dann gelingen, wenn der exakt e rhobene 
Obdukt ionsbefund mit dem angegebenen Geschehensablauf n icht 
zu erklären ist. 

Eine gerichtliche Sekt ion sollte daher, gerade wegen der schwieri
gen Differenzierung zwischen einer fahrlässigen u n d vorsätzlichen 
Beibr ingung eines Traumas , bei jeder t raumat ischen Todesursache 
angeregt u n d insbesondere sollten auch Arbeitsunfälle unter kr imi
nalist ischen Ges ich tspunkten abgeklärt werden. 
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Zusammenfassung 

Es wird über ein vorsätzliches Tötungsdelikt auf einer Baustelle berichtet, bei 
welchem die tödlichen Verletzungen mit einer Baggerschaufel gesetzt wurden. Der Täter 
versuchte, den Vorfall als Arbeitsunfall darzustellen; er konnte jedoch aufgrund des 
Obduktionsergebnisses überführt werden und gestand die Tat. 

Summary 
An unusual case of homicide is reported. A driver of an excavator killed his foreman 

by using the scoops of his machine and tried to feign an industrial accident. The man was 
convicted by the autopsy findings because his testimony could not explain the severe 
injuries. 
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